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Nach einjähriger Bauzeit steht der beliebte Berlischky-Pavillon für Trauungen und Konzertveranstaltungen
wieder den Schwedterinnen und Schwedtern sowie Gästen zur Verfügung.

Das Amtsblatt der Stadt
Schwedt/Oder erscheint in aus-
reichender Auflage nach Bedarf,
mindestens monatlich.
Herausgeber und verantwort-
lich für den Inhalt des Amtsblat-
tes ist die Stadt Schwedt/Oder,
Der Bürgermeister, Lindenallee
25-29, 16303 Schwedt/Oder,
Telefon 03332 446-205.
Das Amtsblatt wird an alle
Schwedter Haushalte ein-
schließlich aller Ortsteile ver-
teilt.  Weitere Exemplare lie-
gen im Rathaus und Rathaus
Haus 2 zur Mitnahme aus.
Interessierte Firmen, Bürger
und Institutionen haben die
Möglichkeit, es gegen Über-
nahme der Portogebühren per
Abonnement zu beziehen.
Bestellungen sind zu richten an
die Stadtverwaltung  Schwedt/
Oder, Büro Bürgermeister, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit,
Lindenallee 25-29, 16303
Schwedt/Oder.
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Amtlicher Teil

Es ist beabsichtigt, nach § 8 Abs. 2
Brandenburgisches Straßengesetz, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli
2009, veröffentlicht im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg
Teil I 2009, Nr. 15 S. 358, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. April 2010, veröffent-
licht im Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Brandenburg Teil I 2010, Nr. 17, S.
7, folgende in Schwedt/Oder, Gemarkung
Schwedt gelegenen Verkehrsflächen:

Sonstige öffentliche Straßen:

V 130
Abschnitte: 010, 020 und 100
Flur: 64
Flurstück: 230/10 (teilweise)
Flur: 57
Flurstück: 300 (teilweise)

Teilabschnitt V 195
Abschnitt: 200
Flur: 57
Flurstück: 300 (teilweise)

einzuziehen, da sie durch die Umgestaltung
der Außenanlagen in diesem Bereich jede
Verkehrsbedeutung verloren haben.
Die zur Einziehung vorgesehenen Flächen
sind auf dem Lageplan stark gekennzeich-
net.

Der Lageplan der zur Einziehung vorgesehe-
nen Flächen, liegt während der öffentlichen
Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung
Schwedt/Oder, Fachbereich Hoch- und Tief-
bau, Stadt- und Ortsteilpflege, Lindenallee
25-29, Zimmer 242 zur öffentlichen Einsicht-
nahme aus.

Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen
zur beabsichtigten Einziehung können inner-
halb eines Monats nach der Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadt Schwedt/Oder,
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Stadt- und
Ortsteilpflege, Lindenallee 25-29, 16303
Schwedt/Oder geltend gemacht werden.

Schwedt/Oder, 22.11.13

Polzehl
Bürgermeister

Ankündigung
der geplanten Einziehung von öffentlichen Verkehrsanlagen im Stadtpark

Nicht maßstabsgerecht!
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Amtlicher Teil

Es ist beabsichtigt, nach § 8 Abs. 2
Brandenburgisches Straßengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli
2009, veröffentlicht im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Branden-
burg Teil I, 2009, NR. 15, S. 358, zuletzt
geändert durch die Neufassung des
Brandenburgischen Straßengesetzes vom
13. April 2010, veröffentlicht im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land
Brandenburg Teil I 2010, Nr. 17, S. 7, die in
Schwedt/Oder, Gemarkung Schwedt gele-
gene

Verkehrsfläche: Schulweg
Flur: 54
Flurstück: 277 (teilweise)

von: Straßengruppe:
sonstige
öffentliche Straße
Baulastträger:
Gemeinde

in: Straßengruppe:
Gemeindestraße
Baulastträger:
Gemeinde

aufzustufen, da sich die Verkehrsbedeutung
der Verkehrsfläche durch den Bau der
Eigenheimsiedlung Roseninsel auf Dauer
geändert hat.
Die zur Umstufung vorgesehene Fläche ist
auf dem Lageplan stark gekennzeichnet.

Der Lageplan der zur Umstufung vorgese-
henen Fläche liegt während der öffentli-
chen Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung
Schwedt/Oder, Fachbereich Hoch- und Tief-
bau, Stadt- und Ortsteilpflege, Lindenallee
25-29, Zimmer 242 zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus.

Etwaige Bedenken oder Gegenvor-
stellungen zu der beabsichtigten
Umstufung können innerhalb eines Monats
nach der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadtverwaltung Schwedt/Oder,
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Stadt- und
Ortsteilpflege, Lindenallee 25-29, 16303
Schwedt/Oder geltend gemacht werden.

Schwedt/Oder, den 22.11.13

Polzehl
Bürgermeister

Ankündigung einer geplanten Umstufung
Aufstufung Schulweg

Nicht maßstabsgerecht!
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Amtlicher Teil

Nach § 6 Brandenburgisches Straßen-
gesetz, in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juli 2009, veröffent-
licht im Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Brandenburg Teil I 2009,
Nr. 15, S. 358, zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 13. April 2010, veröf-
fentlicht im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Brandenburg Teil I
2010, Nr. 17, S. 7, erhalten folgende
in der Gemarkung Schwedt/Oder ge-
legenen Verkehrsflächen

Verkehrsflächen: Roseninsel
Flur: 54
Flurstücke: 371 (teilweise)

die Eigenschaft einer öffentlichen Stra-
ße und werden der Allgemeinheit für
den öffentlichen Verkehr zur Verfü-
gung gestellt.

Die Straßen werden in die Gruppe der
Gemeindestraßen eingestuft.

Die Widmung wird zum Zeitpunkt der
öffentlichen Bekanntmachung im
Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder
„Schwedter Rathausfenster“ wirksam.
Der Umfang der gewidmeten Flächen
ist auf dem Lageplan gekennzeichnet.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Bürgermeis-
ter der Stadt Schwedt/Oder, Linden-
allee 25-29, 16303 Schwedt/Oder
schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Schwedt/Oder, den 22.11.13

Polzehl
Bürgermeister

WIDMUNGSVERFÜGUNG

Nicht maßstabsgerecht!
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Amtlicher Teil

Nach § 6 Brandenburgisches Straßen-
gesetz, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Juli 2009, veröffentlicht
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Brandenburg Teil I, Nr. 15 S. 358,
zuletzt geändert durch das Gesetz vom
13. August 2010, veröffentlicht im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land
Brandenburg Teil I 2010, Nr. 17, S. 7,
erhalten folgende in der Gemarkung
Schwedt/Oder gelegenen Verkehrs-
flächen

V 271
von: Knoten-Nr. 1649
bis: Knoten-Nr. 1337
Flur: 63
Flurstück: 247 (teilweise)

Parkplatz P 0649
Flur: 63
Flurstücke: 159 (teilweise),

247 (teilweise)

die Eigenschaft einer öffentlichen Stra-
ße und werden der Allgemeinheit für den
öffentlichen Verkehr zur Verfügung ge-
stellt.

Die o.g. Verkehrsflächen werden in die
Gruppe der sonstigen öffentlichen
Straßen eingestuft.
Baulastträger ist die Stadt Schwedt/
Oder.

Die Widmung wird zum Zeitpunkt der
öffentlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt für die Stadt Schwedt/Oder
„Schwedter Rathausfenster“ wirksam.
Der Umfang der gewidmeten Flächen ist
auf dem Lageplan gekennzeichnet.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Bürgermeis-
ter der Stadt Schwedt/Oder, Lindenallee
25-29, 16303 Schwedt/Oder schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Schwedt/Oder, den 02.12.13

Polzehl
Bürgermeister

WIDMUNGSVERFÜGUNG

Nicht maßstabsgerecht!
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Amtlicher Teil

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat am
05.12.2013 die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haus-
haltsjahr 2014 beschlossen.
Der § 4 der Haushaltssatzung regelt die Hebesätze für die Grundsteuer.
Diese haben sich gegenüber dem Kalenderjahr 2013 nicht geändert.
Deshalb haben alle Grundsteuerschuldner, deren Grundsteuermess-
bescheid sich für das Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 nicht geän-
dert hat, für 2014 die gleiche Grundsteuer wie 2013 zu entrichten. Für
diese Steuerschuldner wird die Grundsteuer für 2014 nach § 27 Abs. 3
Grundsteuergesetz durch diese öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt.

Die Grundsteuer wird nach § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz zu je einem
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November fällig. Abweichend davon werden Kleinbeträge bis zu 15,00 €

am 01. Juli fällig und Beträge bis zu 30,00 € zu je einer Hälfte am 15.
Februar und 15. August fällig. Die Steuern sind von den Steuerschuld-
nern zu diesen Fälligkeitsterminen zu entrichten.

Öffentliche Bekanntmachung Grundsteuer

Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2014

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dem
Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung bei dem Bürgermeister der
Stadt Schwedt/Oder, Lindenallee 25-29, 16303 Schwedt/Oder, schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Schwedt/Oder, 05.12.13

Polzehl
Bürgermeister

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt in ihrer Sitzung am
05.12.2013 die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung
von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Schwedt/Oder
vom 29.11.1999 – 4. Änderung –  wie folgt:

§ 1
Der Anteil der Beitragspflichtigen wird in § 4 Punkt 2 Nr. 3 (Hauptver-
kehrsstraßen) unter b) (Gehweg) auf 40 v. H. geändert.

§ 2
§ 4 Punkt 3. (5) und (6) werden wie folgt geändert:

3.
(5) selbstständige Gehwege: Gehwege, die der Erschließung die-

nen und nicht Bestandteil einer Er-
schließungsanlage sind, auch wenn
die Benutzung für Radfahrer und für
den Anliegerverkehr mit Kfz mög-
lich ist.

(6) Fußgängergeschäftsstraßen: Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer
gesamten Breite dem Fußgänger-
verkehr dienen, auch wenn eine zeit-
lich begrenzte Nutzung für den An-
liegerverkehr möglich ist.

§ 3

§ 6 Punkt 4. wird wie folgt geändert:

Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die
sich aus § 6 Pkt. 3.1 bzw. 3.2 dieser Satzung ergebenden Nutzungs-
faktoren mit folgenden Faktoren multipliziert:

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen
für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Schwedt/Oder vom 25.11.1999 –
4. Änderung

Ende des Amtsblattes für die Stadt Schwedt/Oder

§ 4
§ 6 Punkt 4.1 wird wie folgt geändert:

Ist die Fläche von Grundstücken in B-Plangebieten und im Innenbereich
aufgrund der Art der Nutzung nur in geringem Umfang baulich nutzbar,
(z. B. bei Friedhöfen, Dauerkleingartenanlagen), so wird der Nutzungs-
faktor mit 0,5 multipliziert.

§ 5
§ 6 Punkt 4.2, erster Satz wird wie folgt geändert:

Bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie bei
Grundstücken, die in anders beplanten oder unbeplanten Gebieten lie-
gen, aber überwiegend gewerblich, gewerbeähnlich oder industriell
genutzt werden, ist der Nutzungsfaktor mit 1,5 zu multiplizieren.

§ 6
§ 6 Punkt 4.3, erster Teilsatz wird wie folgt geändert:

Bei Grundstücken, deren Flächen im Außenbereich liegen, wird der sich
aus den übrigen Vorschriften dieser Satzung ergebende Nutzungsfaktor
mit folgenden Nutzungsfaktoren multipliziert:

§ 7
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Schwedt/Oder, 05.12.13

Polzehl
Bürgermeister
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Informationen aus dem Rathaus

Die Stadt Schwedt/Oder betreibt die Reini-
gung und die Winterwartung der dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Straßen, straßen-
begleitenden Gehwegen und öffentlichen Plät-
zen innerhalb der geschlossenen Ortslage als
öffentliche Einrichtung soweit die Reinigung
nicht Grundstückseigentümern übertragen
wurde. Die Reinigung und Winterwartung wird
gemäß Straßenverzeichnis auch auf Straßen
außerhalb der geschlossenen Ortslage durch-
geführt. Die Winterwartung von Fahrbahnen
durch die Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer
Leistungsfähigkeit, soweit das zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung erforderlich ist.

Die Stadt Schwedt/Oder erhebt für die von ihr
durchgeführte Reinigung der öffentlichen Stra-
ßen Straßenreinigungsgebühren entsprechend
der Straßenreinigungsgebührensatzung, die ab
2014 neu geregelt wird.

Im Straßenverzeichnis ist die Häufigkeit der
Straßenreinigung festgelegt. Alle übrigen öf-
fentlichen, nicht aufgeführten Gehwege, Plät-
ze, Zufahrten sowie Parkplätze sind von den
Eigentümern der angrenzenden Grundstü-
cke einmal monatlich zu reinigen. Stark fre-
quentierte Freiflächen, Wege und Vorplätze
sind durch den Eigentümer der angrenzenden
Grundstücke einmal wöchentlich zu reinigen.

Was erledige ich wo?
Stichwort: Winterwartung, Reinigungspflicht

In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee
und entstandene Glätte sind nach Beendigung
des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der
Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 20 Uhr
sind sie an Werktagen bis 7 Uhr, an Sonn- und
Feiertagen bis 9 Uhr zu beseitigen.

Eigentum verpflichtet! Das heißt für die meis-
ten Grundstücksinhaber, Winterwartungs-
pflichten wahrzunehmen. Selbstverständlich

Der Schnee ist am Rand des Gehweges zu la-
gern, möglichst nicht auf der Fahrbahn.

ist jedem der Zugang zum Haus und die eige-
ne Auffahrt. Doch das ist nicht ausreichend.
Auch der Gehweg entlang der Grundstücks-
grenze ist in einer Breite von mindestens 1,5
m vom Schnee zu beräumen und bei Glätte
abzustumpfen. Der Schnee ist am Rand des
Gehweges zu lagern, möglichst nicht auf der
Fahrbahn. Der Fahr- und Fußgängerverkehr
sollte nicht gefährdet oder behindert werden.
Denken Sie an Ihre Nachbarn, die an Ihrem
Grundstück vorbeilaufen oder vorbeifahren!
Auch Sie wollen deren Straßen und Wege
unbeschadet passieren.

Unsere Mitarbeiterin Frau Felizitas Gabriele
Stäudten aus dem Fachbereich 4 Hoch- und
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege steht Ihnen
bei Fragen während der Sprechzeiten in ihrem
Amtsraum (Zi. 217) im

Rathaus
Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
Lindenallee 25–29
16303 Schwedt/Oder

zur Verfügung. Sie erreichen die Mitarbeiterin
auch telefonisch unter 03332 446-226 oder per
E-Mail unter tiefbauamt.stadt@schwedt.de.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz des Lan-
des Brandenburg in der Fassung  der  Bekannt-
machung vom 31. März 2004 (GVBI. I/04,
[Nr.08], S.174), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBI. I/13,
[Nr.18]), ist eine Neukalkulation der Straßen-
reinigungsgebührensatzung erforderlich.

Neue Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung
ab 1. Januar 2014

Der Bürgermeister wird daher im Jahr 2014
sowohl eine neue Straßenreinigungssatzung
als auch eine überarbeitete Straßenreinigungs-
gebührensatzung für die Stadt Schwedt/Oder
zur Beschlussfassung in die Stadtverordneten-
versammlung einbringen, die rückwirkend zum
1. Januar 2014 in Kraft treten soll.

Die bisher erstellten Bescheide und Zahlungs-
termine gelten solange fort, bis diese durch
neue ersetzt werden.

Fachbereich 4
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Gemäß Vergnügungssteuersatzung der Stadt
Schwedt/Oder sind Tanzveranstaltungen, dazu
gehören auch öffentliche Weihnachts-, Silves-
ter- und Faschingsveranstaltungen, vergnü-
gungssteuerpflichtig.

Deshalb fordert die Stadt Schwedt/Oder alle
Veranstalter von öffentlichen Weihnachts-, Sil-
vester- und Faschingsveranstaltungen auf, die
Abrechnung der verkauften Eintrittskarten
unter Angabe der Anzahl und des Entgeltes
sowie des Ortes der Veranstaltung

Vergnügungssteuer für Weihnachts-,
Silvester- und Faschingsveranstaltungen 2013/2014

• binnen 7 Werktagen nach der jewei-
ligen Veranstaltung

bei der Finanzverwaltung der Stadt Schwedt/
Oder, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, Abtei-
lung Steuern, Zimmer 221 a zu den üblichen
Sprechzeiten vorzunehmen. Danach wird ein
förmlicher Steuerbescheid erstellt.

Fachbereich 2
Finanzverwaltung

Besuchen Sie uns im Internet

www.schwedt.eu
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Die Stadt Schwedt/Oder wird voraussichtlich
im Jahr 2014 eine neue Satzung über die Erhe-
bung der Umlage zur Deckung des Beitrages
der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und
Bodenverband „Welse“ und der durch die
Umlageerhebung entstehenden Verwaltungs-
kosten zur Beschlussfassung in die Stadtverord-
netenversammlung einbringen. Diese soll an-
schließend rückwirkend zum 1. Januar 2014 in
Kraft treten.

Die für das Jahr 2013 erstellten Umlage-
bescheide gelten für das Jahr 2014 nicht fort.

Fachbereich 2
Finanzverwaltung

Neue Satzung über die
Erhebung der Umlage
zur Deckung des
Beitrages der Stadt
Schwedt/Oder an
den Wasser- und
Bodenverband „Welse“
ab dem 1. Januar 2014

Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit
im Hochbau und die Fortschreibung des
Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz
– HbauStatG) regelt, dass für den Abbruch von
Wohn- und Nichtwohngebäuden auch die Ei-
gentümer zur Auskunft verpflichtet sind. Mit
ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der
jährlichen Fortschreibung des Wohnungs- und
Wohngebäudebestandes für ihre Gemeinde.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümer

– den Abbruch von Wohngebäuden bis
1000 m³ umbauten Raum,

– den Abgang von Gebäudeteilen mit
Wohnraum (Wohnräume, Wohnun-
gen)

– die Nutzungsänderung von Wohn-
raum

– den Abbruch von Nichtwohngebäu-
den ab 350 bis 500 m³ umbauten
Raum

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Information zum Bauabgang 2013
für Bauherren und Eigentümer

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kosten-
frei bei Ihrem Amt, Ihrer amtsfreien Gemeinde
bzw. kreisfreien Stadt bereit.

Außerdem ist der Erhebungsbogen online ab-
rufbar unter:

www.statistik-bw.de/baut/html/.

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohn-
gebäuden mit mehr als 1000 m³ umbautem
Raum und Nichtwohngebäude über 500 m³
umbautem Raum bei der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.
In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausge-
füllten Erhebungsbogen zur Bauabgabe-
statistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde ein.

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Streit mit anderen Mitbürgern, lässt sich in
einigen Fällen leider nicht allein klären.
Dazu gibt es Schiedsstellen, welche die Aufga-
be haben, zwischen den Beteiligten bestehen-
de Streitigkeiten außergerichtlich zu schlich-
ten.
Schiedsleute werden bei leichten Straftaten
wie z. B. Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschä-
digung, Hausfriedensbruch oder leichter Kör-
perverletzung zur Hilfe gezogen. Sie werden
von ihrer Gemeinde nach öffentlicher Aus-
schreibung für fünf Jahre gewählt.

Schiedsleute sind zu absoluter Verschwiegen-
heit verpflichtet, handeln vorurteilsfrei und
haben ein sachliches und besonnenes Auftre-
ten. Sie erhalten eine regelmäßige Aus- und
Weiterbildung. Die Schiedsstellen der Stadt
Schwedt haben eine positive Erfolgsquote,
welche bei 90 Prozent der Fälle liegt. Dem-
nach akzeptiert ein Großteil der streitenden
Parteien die Lösungsvorschläge der Schieds-
stellen. Dadurch werden Zivilgerichte entlas-
tet, da bei bestimmten privatrechtlichen Strei-
tigkeiten erst eine Verhandlung vor einer
Schiedsstelle stattgefunden haben muss, be-
vor die Erhebung einer Klage am Amtsgericht
zulässig ist.

Schiedsverhandlung
Eine Schiedsverhandlung ist dann erfolgreich,
wenn der Streit durch einen Vergleich erledigt

Schlichten statt Richten!
Schiedsstellen in der Stadt Schwedt/Oder

werden konnte. Dieser Vergleich muss einen
vollstreckungsfähigen Inhalt haben. Er bildet
dann die Grundlage für eine Vollstreckung, wie
ein gerichtlicher Titel oder eine notarielle Voll-
streckbare Urkunde.

Zivilstreitigkeiten
Bei einigen zivilrechtlichen Streitigkeiten
muss eine Verhandlung vor einer Schiedsstelle
stattgefunden haben, bevor die Erhebung ei-
ner Klage am Amtsgericht zulässig ist. Dabei
handelt es sich hauptsächlich um Nach-
barschaftsstreitigkeiten, z. B. über stören-
de Gartenzäune, Bäume oder Blätter. Aber
auch Verletzungen der persönlichen Ehre, Be-
leidigungen, Grenzstreitigkeiten und Proble-
me mit Lärmbelästigungen gehören zu den
Schlichtungsherausforderungen.

Kosten
Die Bürger müssen lediglich geringe Verfah-
rens- und Sachkosten zahlen.
Die Schwedter Schiedsstellen erheben einen
Betrag von 40 Euro in Vorkasse. Bei einem
Vergleich erfolgt meistens eine Kostenteilung
durch die Beteiligten.

Zuständigkeit der Schiedsstellen
Zuständig ist jeweils die Schiedsstelle, in de-
ren Bereich der Antragsteller wohnt. Die
beiden Schiedsstellen haben folgende Auf-
teilung und Besetzung:

Schiedsstelle 1:
Schiedsperson: Frau Marlies Marchlewitz,
Tel. 03332 510011
Stellvertreter: Herr Hartmut Knispel,
Tel. 03332 32086
• Stadtteil Zentrum und die Ortsteile

Criewen, Heinersdorf, Kunow, Vierraden
und Zützen

Schiedsstelle 1:
Schiedsperson:
Frau Felizitas Gabriele Stäudten,
Tel. 03332 521145
Stellvertreter: Frau Carola Wilke,
Tel. 03332 522372
• Stadtteil Am Waldrand, Kastanienallee,

Neue Zeit und Talsand sowie die Ortsteile
Blumenhagen, Gatow, Hohenfelde,
Kummerow und Stendell

Vor der Schiedsstelle gibt es keine Gewinner
und keine Verlierer. Sie ist kein Richter. Es
wird eine auf Verständnis aufbauende Einigung
angestrebt.
Vertrauen Sie sich den für Sie geschaffenen
Schiedsstellen an. Nehmen Sie deren Hilfe in
Anspruch, bevor Sie vor Gericht gehen, denn
die Schiedsstellen regeln diverse Streitigkei-
ten abseits der Anklagebank.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Die Mehrheit hat sich für den Standort an der
Kreuzung Karl-Teichmann- und Werner-Seelen-
binder-Straße ausgesprochen: über 70 Prozent.
Der bisherige Standort zur Pflanzung von Bäu-
men aus einem besonderen Anlass an der
Lindenallee ist so gut wie ausgeschöpft, der
Bedarf an weiteren Pflanzungen immer noch
vorhanden. So kann nun im kommenden Jahr
die Planung für die Gestaltung der neuen Flä-
che in Auftrag gegeben werden. Ob die Aus-
führung noch 2014 beginnen kann, hängt von
den finanziellen Möglichkeiten ab.

Die Umfrage zum neuen Standort lief seit An-
fang September 2013 auf der Schwedter Home-
page sowie über Amtsblatt und Facebook. Die
Resonanz erscheint – angesichts der ständi-
gen Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung
und weniger Entscheidung von „oben“ – et-
was mager. Die Chance, sich an der Gestal-
tung städtischer Flächen zu beteiligen, haben
leider zu wenig Bürger genutzt. Nur 67 Mel-
dungen sind per Kontaktformular übers
Internet (63), per Post (3) und per Telefon ein-
gegangen.

Interessant sind vor allem die 13 Kommenta-
re. So wurden weitere Flächen für einen
Lebenskreis-Standort vorgeschlagen.
Die Fläche neben der evangelischen „Kinder-
arche“ in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße
wird für eine mögliche Bebauung vorgehalten.
Gleiches gilt für den vorgeschlagenen Stand-
ort auf der Talsandterrasse, gegenüber dem
Ärztehaus an der Friedrich-Engels-Straße.
Beide Flächen bieten dank der vorhandenen
Erschließung dafür die besten Voraussetzun-
gen.
Eine private, landwirtschaftliche Nutzfläche,
wie der Acker zwischen Vierradener Chaussee
und Helbigstraße, kann durch die Stadt nicht
verplant werden. Auch wenn eine verbindende
Grünfläche zum Friedhof und zum Ortsteil Vier-
raden von der Stadt aus wünschenswert wäre.
Der ausführliche Vorschlag, die „überdimensi-
onierte“ Lindenallee zurückzubauen und zwi-
schen den beiden Spuren einen „Lebenspfad“
anzulegen, ist unrealistisch, solange die
Lindenallee Bundesstraße ist und der Grenz-
verkehr über diese Straße verläuft. Außerdem
gibt es entlang der Lindenallee auf beiden
Seiten großzügige Grünflächen.
Die Fläche an der Stelle von Goethe- und
Schillerring kann man in Betracht ziehen.
Zwei Flächen gleichzeitig herzurichten, wie

Landgrabenpark wird neuer „Lebenskreis“
Auswertung der Umfrage

vorgeschlagen, ist in der derzeitigen finanzi-
ellen Situation der Stadt nicht machbar.

Der jetzige geplante Standort wird für ungefähr
150 Bäume reichen. Wenn dieses Volumen
ausgeschöpft ist und darüber hinaus Bedarf
besteht, wird wieder ein neuer Standort ge-
sucht. Die alternative Fläche zwischen Justus-
von-Liebig- und Michail-Lomonossow-Straße
soll bis dahin nicht vergessen werden. Eine
Aufwertung durch zusätzliche Bepflanzungen
soll bei weiteren Planungen Berücksichtigung
finden.

Insgesamt fünfmal wurde für „keine dieser Flä-
chen“ gestimmt. Stattdessen wird von einem
Teilnehmer ein Hundespielplatz oder eine ein-
gezäunte Hundewiese gewünscht. Diese An-
regung wird registriert und bei zukünftigen
Planungen einfließen. Bis dahin seien der
Hundesportverein am Park Heinrichslust emp-
fohlen, der ein eingezäuntes Revier nutzt, so-
wie die Flächen am Waldrand, entlang der Karl-
Teichmann-Straße oder in den Abrissgebieten
zwischen Friedrich-Engels- und Werner-Seelen-
binder-Straße.

Der Vorschlag, doch richtige Obstbäume zu
pflanzen, wird ebenfalls bei den Planungen
aufgenommen. Solche Sorten wurden bisher
nicht angeboten, da der Pflegeaufwand we-
sentlich höher ist und mit Vandalismus gerech-
net wird. Außerdem, wer kümmert sich um das

reife Obst? Der Vorschlag, dass Schulen und
Kitas hier Sammelaktionen starten könnten,
hört sich gut an. Warum also nicht einmal aus-
probieren?

Noch trägt der neue Park am Landgraben kei-
nen Namen. Nur ein Namensvorschlag wurde
eingereicht: „Center-Park“. Dieser Name er-
innert allerdings zu sehr an die bekannten
Ferienparks. Vielleicht haben die Planer einen
passenden Vorschlag. Ihnen wird auch auf den
Weg gegeben, die neue Anlage „nicht so geo-
metrisch, sondern eher wie ein Landschafts-
park“ zu gestalten. Lassen wir uns überra-
schen, welche Entwürfe im kommenden Jahr
zur Diskussion gestellt werden.

Die Gestaltung der Fläche gegenüber dem
Oder-Center wird in jedem Fall ein Gewinn.
Schließlich war die Fläche lange genug eine
Brache im Zentrum der Stadt, an der viele Be-
sucher Schwedts vorbeikommen. Die aufge-
wertete Grünanlage wird ein Hingucker!

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der neue Standort liegt zentral in der Stadt.

Das Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder „Schwedter  Rathausfenster“
erhalten Sie auch im Foyer des Rathauses

und im Rathaus Haus 2.
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Nachdem Anfang dieses Jahres bereits die
benachbarten Wohnblöcke der Ehm-Welk-Stra-
ße 69–73, Flemsdorfer Straße 1–9 und
Flemsdorfer Straße 11–19 zurückgebaut wur-
den, laufen nun die Vorbereitungen für die
Grambauerstraße.
Derzeit läuft noch das Vergabeverfahren für
den Rückbau der Straßenzüge 2–12 und 14–
24. Mit den Entkernungsarbeiten soll ab Janu-
ar 2014 begonnen werden. Die Fertigstellung,
einschließlich der Rasenansaat, ist für Ende
Juli 2014 geplant.

Während der Abbruchzeit wird es zum Teil zu
Lärm- und Staubbelästigungen kommen, die
sich leider nicht gänzlich vermeiden lassen.
Die Bauleitung ist bemüht, diese Belästigun-
gen auf ein Minimum zu begrenzen. Die Stadt-
verwaltung bittet alle umliegenden Anwohner
um Ihr Verständnis.

Fachbereich 4
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Informationen zu Rückbaumaßnahmen
der Wohngebäude Grambauerstraße 2–12 und 14–24

Die Wohnblöcke Grambauerstraße 2–24 wurden bereits im September für den Rückbau vorbe-
reitet.

Zahlen des Monats
Im Dezember 2012 erhielten 5.157

Hilfebedürftige in Schwedt
 Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Sie lebten in insgesamt 3.116
Bedarfsgemeinschaften.

Somit waren 16,6 Prozent der Stadt-
bevölkerung bzw. 18,1 Prozent

der Haushalte von dieser sozialen Leistung
abhängig.

Zu 742 dieser Bedarfsgemeinschaften
gehörten immerhin 1.080 Kinder

unter 15 Jahren, das heißt 36 bis 37
von 100 Schwedter Kinder sind von

Grundsicherungsleistungen betroffen.

Stand: 31.12.2012

(Quelle: Jobcenter Uckermark)

Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt/
Oder „Schwedter Rathausfenster“ erscheint
am 29. Januar 2014.
Redaktionsschluss ist der 15. Januar 2014.

Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, einge-
reichte Texte zu kürzen.

Redaktionsschluss

Telefonnummer für Fragen zum redaktionellen Teil:
03332 446-306

Dieser Amtsblatt-Ausgabe liegt der Höhepunk-
te-Flyer mit den Veranstaltungen des Jahres
2014 bei, der mit dem Amtsblatt an alle
Schwedter Haushalte verteilt wird. Das Falt-
blatt erfasst Veranstaltungen der Städte An-
germünde und Schwedt/Oder sowie des Am-
tes Gartz (Oder). Ein Anspruch auf Vollständig-
keit wird nicht erhoben. Trotzdem ist die Liste
so umfangreich, dass die Angebote nicht im
Detail vorgestellt werden können und nur Ter-
min, Ort und Titel genannt werden. Ausführli-
che Informationen mit Uhrzeiten und Beschrei-
bungen bieten die Veranstaltungskalender im
Internet und die Medien. Die Schwedter Ver-
anstaltungen sind unter www.schwedt.eu/
veranstaltungskalender abrufbar. Das Faltblatt
ist ebenfalls auf der www.schwedt.eu zu fin-
den und zwar unter dem Thema „Veranstal-
tungen „Jahreshöhepunkte“. Alle traditionel-
len Termine, wie Ostermarkt, „Faust auf
Faust“, INKONTAKT, Odertal-Festspiele, Tour
de Natur, Blutsbrüdertour, Mittsommernacht,
Oktoberfest und Stollenmarkt, sind selbstver-
ständlich erfasst. Aber auch Veranstaltungen
zum Nationalpark Unteres Odertal stehen auf
dem Plan: die Singschwantage (24.-26.01.), die
Flussauen-Wochen (05.-13.04.), das Internati-
onale Landschaftspleinair in der Galerie am
Kietz (14.-25.07.) und die Kranichwochen
(26.09.-05.10.).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen des Jahres 2014
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Der Bürgermeister der Stadt Schwedt/
Oder übermittelt nachträglich die herz-
lichsten Glückwünsche

zum 50. Hochzeitstag
dem Ehepaar Gisela und Otto Janz

Hinweis:
Um Ehejubilaren Glückwünsche zu übermit-
teln, muss der Meldebehörde das Datum der
Eheschließung bekannt sein. Hierfür ist Frau
Kerstin Giese die Ansprechpartnerin. Sie ist
telefonisch unter 03332 446-822 und per E-
Mail unter buergeranliegen.stadt@schwedt.de
zu erreichen.

Wir gratulieren
zum 85. Geburtstag
Herrn Dietrich Engel
Frau Maria Bellan
Frau Maria Jähnke
Frau Elisabeth Schulz

zum 80. Geburtstag
Frau Irmgard Nitz
Herrn Rudi Füllner
Frau Christa Köhn
Frau Lucie Pfannenschmidt
Frau Johanna Bieletzki
Herrn Hans-Joachim Hamerla

Frau Christa Kottke
Frau Repeka Weber
Frau Barbara Drinkgern
Frau Waltraud Fahrendholz
Frau Helga Schramm
Herrn Wolfgang Schulze
Herrn Wolfgang Dachner
Frau Siegrid Weickert
Frau Margot von der Ohe
Frau Charlotte Malitz
Frau Christa von Ziemer
Frau Ingeborg Willuda

Freizeit, Bildung, Informationen

Bereits zu Beginn des Jahres 2014 starten die
ersten neuen Kurse an der VHS.

So können sich Anfänger für einen Compu-
ter-Grundkurs anmelden. In einer kleinen
Gruppe werden die Teilnehmer Schritt für
Schritt in die Welt des Computers eingeführt.
Die Bedienung des PC mittels Maus und Tas-
tatur wird ebenso erläutert wie die Speicher-
medien Festplatte, USB-Stick oder CD. Nach
dem Erlernen des Umgangs mit dem Betriebs-
system Windows XP folgt eine Einführung in
die Textverarbeitung mit Word, in die Tabellen-
kalkulation mit Excel und erste Schritte in das
Internet. Der Kurs beginnt am 6. Januar
2014, immer montags und mittwochs 17:00
bis 19:15 Uhr.

Wer am Computer schnell und viel schreiben
muss, ist im Kurs Tastschreiben am Com-
puter richtig. Es wird das 10-Finger-System
zum Blindschreiben gelehrt. Im Kurs werden
auch Regeln nach DIN 5008 zum Aufbau und
zur Gestaltungsweise von Briefen und E-Mails
behandelt. Der Kurs beginnt am 10. Januar
2014 um 17:00 Uhr, es finden insgesamt 4
Veranstaltungen statt.

Neue Kurse
an der Volkshochschule Schwedt/Oder

Ein weiterer Compu-
terkurs beginnt am
11. Januar 2014 um
9:30 Uhr. Im Kurs Excel
für Fortgeschrittene lernen die Teilnehmer,
wie man Excel auch bei schwierigen Aufgaben-
stellungen am geschicktesten einsetzt. Kurs-
inhalt sind komplexe Formeln, Diagramm-As-
sistenten, Verknüpfungen (auch Tabellen), Auto-
Filter usw. Dieser Kurs findet viermal
sonnabends statt.

Am 17. und 18. Januar 2014 beginnen Kur-
se in Tango Argentino und Orientalischer
Tanz, für die man sich noch anmelden kann.

Weitere Informationen und Anmeldung sind
unter 03332 23333 möglich oder im Internet
unter www.schwedt.eu/vhs. Sie können uns
auch persönlich aufsuchen zu den Sprechzeiten
(dienstags 9:00–12:00 und 14:00–18:00 Uhr,
donnerstags 9:00–12:00 und 14:00–15:30 Uhr
und freitags 9:00–12:00 Uhr).

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist
vom 23. Dezember 2013 bis 02. Januar 2014
geschlossen.

Volkshochschule Schwedt/Oder

Die Stadtbibliothek Schwedt/Oder informiert auf ihrer Facebookseite über aktuelle
Medientrends, Veranstaltungen und andere Neuigkeiten zum Thema Buch und Bibliothek.

www.facebook.com/StadtbibliothekSchwedt

Ab jetzt auf Facebook!

Das neue Jahr beginnt wieder sportlich. Am
Samstag, dem 11. Januar 2014 treffen sich
alle Fußballfans zum traditionellen  Hallen-
fußballturnier in der Sporthalle „Neue Zeit“.
Der Gastgeber FC Schwedt 02 hat wieder 7
Mannschaften eingeladen, die guten Hallen-
fußball versprechen und für spannungs-
geladene Spiele sorgen. Einlass ist um 13 Uhr,
Turnierbeginn um 14 Uhr. Der Kartenvor-
verkauf hat begonnen.

Folgende Mannschaften werden an diesem
überregionalen Turnier teilnehmen:

Gruppe A Stal Szczecin
FSV Rot-Weiß Prenzlau
Angermünder FC
FC Schwedt 02

Gruppe B MKS Odra Chojna
1. FC Frankfurt
1. FV Stahl Finow
TSV Friedland

Der Eintrittspreis beträgt 6,00 Euro und kos-
tet bei Vorlage der local*card nur 5,00 Euro,
ermäßigt 2,50 Euro für Kinder bis 16 Jahre,
Schüler sowie Azubis mit gültigem Nachweis.
Die Eintrittskarte berechtigt dank des Spon-
sorings der Uckermärkischen Verkehrsgesell-
schaft mbH zur einfachen Hin- und Rückfahrt
am Spieltag.

Karten können im Vorverkauf an folgenden
Stellen erworben werden:
• Geschäftsstelle FC Schwedt während der

Öffnungszeiten
• Kundenzentrum der Stadtwerke im Cent-

rum Kaufhaus Schwedt
• Kundenservicecenter der UVG am ZOB

Stadtwerke Schwedt GmbH

local energy cup 2014
Hallenfußball in der Sporthalle
„Neue Zeit“
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„Sterntaler“ von Kristina Ohlsson
Seit vielen Jahren hat die einst gefeierte
Kinderbuchautorin Thea Aldrin mit niemandem
mehr gesprochen. Doch jeden Samstag schickt
ihr ein Fremder Blumen und eine Karte, auf der
ein einziges Wort steht: Danke. Dann besucht
eine Studentin sie im Pflegeheim und verschwin-
det kurz darauf spurlos. Zwei Jahre später wird
die Leiche der jungen Frau in einem Waldstück
in Midsommarkransen gefunden. Welches Ge-
heimnis verschweigt die stumme Autorin?
„Settlers Creek“ von Carl Nixon
Box Saxton ist ein erfolgreicher Bauunterneh-
mer und Immobilienmakler in Christchurch, bis
die Finanzkrise ihm den Boden unter den Füßen
wegreißt. Er muss sein Haus mit Meerblick ver-
lassen und sich in einer nicht gerade erstklassi-
gen Gegend einmieten. Die teure Privatschule
für seine Kinder lässt sich nicht länger finanzie-
ren. Ohne jede Vorwarnung erhängt sich eines
Tages sein 19jähriger Sohn Mark. Box fliegt sofort
nach Hause, um Frau und Tochter beizustehen
und die Beisetzung im Familiengrab vorzuberei-
ten. Doch da taucht Marks leiblicher Vater auf,
ein Maori, der Marks Mutter verlassen hatte.
Nach dem Gesetz der Maori muss ein Familien-
mitglied in der Grabstelle der Ahnen beigesetzt
werden und dieser Tradition will Marks Vater
folgen.
„Amon – Mein Großvater hätte mich er-
schossen“ von Jennifer Teege
Ihre Haut ist dunkel, sie hat in Israel studiert.
Weil sie im Kinderheim und bei einer
Adoptivfamilie aufwuchs, entdeckt Jennifer Teege
erst mit 38 Jahren durch einen Zufall ihr Familien-
geheimnis: Sie ist die Enkelin des KZ-Komman-
danten Amon Göth, bekannt aus Steven Spiel-
bergs Film Schindlers Liste. In diesem Buch er-
zählt sie ihre Geschichte – und die ihrer Familie.
Eine bewegende Reise in die Vergangenheit und
zurück in unsere Gegenwart.
Tipp des Monats
„Die Pforten der Templer“
von Javier Sierra
Jerusalem im Jahr 1125. Graf Hugo von
Champagne, einer der mächtigsten Männer
Frankreichs, verlässt völlig überraschend seine
Familie, um sich den Tempelrittern anzuschlie-
ßen, die sich an der Stelle vereinen, wo einst der
sagenumwobene Salomontempel gestanden
hat. Es heißt, sie hätten jene geheimnisvolle
Pforte gefunden, die seit Menschengedenken
den Eingeweihten dazu dient, in den Himmel zu
gelangen. Frankreich in der Gegenwart. Michel
Témoin, leitender Ingenieur der europäischen
Raumstation, hat den Auftrag, Satellitenauf-
nahmen von Frankreichs wichtigsten Städten
mit gotischen Kathedralen anfertigen zu lassen.
Er stellt fest, dass die Aufnahmen einiger Regio-
nen unbrauchbar sind, aber rätselhafte Zeichen
aufweisen. Ein spannender Wissenschaftsthriller
aus Spanien in einer illustrierten Ausgabe.

Neuerscheinungen
in der Stadtbibliothek
im Dezember

Das Gebäude hat Geschichte, Anfang des 20.
Jahrhunderts gebaut, war es das einzige in
der Karthausstraße, welches Kriege und an-
dere Unruhen nahezu unbeschadet überstan-
den hat. Im Dezember 1983 wurde das Haus
dann von der Stadt Schwedt/Oder zur eigen-
verantwortlichen Verwaltung und Gestaltung
an die Jugend übergeben und wird seit dem
als Karthausclub geführt.
Im Auftrag der Stadt wurde saniert und reno-
viert, was die Mauer hält, um das
im neuen Glanz erstrahlende
Haus am 8. November 2013 an
den Karthausclub e. V. zurückzu-
übergeben.
Nun gilt es die neuen Räume mit
Leben zu erfüllen und da haben
wir einiges vor:
Neben den offenen Angeboten
wie Tischtennis, Tischkicker und
Internet-Kabinett, gibt es auch
verschiedene spezielle Angebote, Workshops
und Arbeitsgemeinschaften wie Kunst und Ke-
ramik, Yoga, Web-Gestaltung, Literaturkreis,
Stricken, Papier-Modellbau und ganz neu im
kommenden Jahr Bartending (Flaschen-
jonglage) mit Rob Nehls.
In den Ferien bieten wir auch im nächsten Jahr
wieder abwechslungsreiche Betreuung an. In
den Sommerferien haben die Kinder die Mög-
lichkeit, bei uns bis zu drei Wochen mit Spiel,
Spaß und Sport zu verbringen. Hierbei steht
jede Woche unter einem anderen Motto wie
„Reiterhof“, „Sport“ oder „Natur pur“.

Des Weiteren bieten wir Eltern an, die
Geburtstagsparty der lieben Kleinen individu-
ell und nach persönlichem Wunsch auszurich-
ten und zu betreuen. Unsere Räume können
auch jederzeit für Veranstaltungen aller Art
gemietet werden. Für die älteren aber noch
nicht volljährigen Kids haben wir ein ganz be-
sonderes Angebot: Ihr wollt auf ein Konzert
oder eine andere Veranstaltung? Wir bringen
euch hin und holen euch auch wieder ab! Und

Alles neu im Karthausclub
falls ihr gleich mal ein ganzes Festival mit-
gestalten und planen wollt, der Festival-
Workshop trifft sich im Karthausclub. Auf
Facebook findet ihr unter www.facebook.com/
groups/PassionOfTheYoung/  und
www.facebook.com/PassionOfTheYoung  alle
Informationen hierzu.
Natürlich soll so ein Jugendclub in erster Linie
von der Jugend belebt werden, das Angebot
soll sich nach den Interessen der Jugendlichen

richten. Vielleicht wollt ihr mal
eine ganze Sporthalle für euch all-
eine nutzen, eine Disco nach eu-
ren Vorstellungen veranstalten
oder ihr braucht einfach Platz, um
euch für Projekte oder Sonstiges
zu treffen. Natürlich haben wir
auch einen Raum wo ihr euch ein-
fach entspannt zurückziehen
könnt, ohne ständig beobachtet
zu werden.

Also SCHAUT VORBEI wenn ihr Wünsche, Ideen
oder Vorschläge habt und euer Team vom
Karthausclub versucht eure Wünsche wahr wer-
den zu lassen!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo bis Do: 12:00 - 20:00
Fr: 12:00 - 24:00
Sa: 17:00 - 24:00

Vormittags und So:
geschlossen bzw. nach Vereinbarung

Unsere Telefonnummer:
03332 22266

Der nächste Event, unterstützt vom Karthaus-
club, ist eine Weihnachtsschuldisco. Hierzu
lädt der zukünftige Abschlussjahrgang des Carl-
Friedrich-Gauß Gymnasiums am Samstag,
dem 21. Dezember 2013, ab 19:00 Uhr
ins Vereinshaus „Kosmonaut“ ein.

Karthausclub e. V.

Beliebter Treffpunkt zum Abhängen ist der Kickerraum.
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Nach 30 gemeinsamen Projektstunden feier-
ten Viertklässler und ihre Familien der Erich
Kästner-Grundschule und der Evangelischen
Grundschule Schwedt  am Mittwoch, dem
20. November 2013, den Internationalen Tag
der Kinderrechte.
Seit September 2013 trafen sich 30 Schüler-
innen und Schüler der Erich-Kästner-Grund-
schule und der Evangelischen Grundschule
Schwedt im Mehrgenerationenhaus und in der
Aula der evangelischen Grundschule im Linden-
quartier. Immer montags lernten die
Viertklässler, sich mit ihren Stärken ausein-
anderzusetzen und ihre Meinung zu äußern.
Sie erkundeten Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede ihrer eigenen Lebenswelten und setz-
ten sich so mit gesellschaftlicher Vielfalt
auseinander – gelebte Praxis der Kinderrechte.

Grundlage des schulübergreifenden Pilotpro-
jekts sind die 1989 verabschiedeten UN-Kinder-
rechtskonventionen. Sie besagen, dass Kin-
der ein Recht auf Gleichbehandlung haben,
ihre Meinungen berücksichtigt werden sollen,
dass sie ein Recht auf persönliche Entwick-
lung haben und sie als Personen wahrgenom-
men werden sollen.
„Ich fand es toll, dass ich zeigen konnte, wer
alles zu meiner Familie gehört und dass meine
Familie an ganz vielen verschiedenen Orten
wohnt“, sagt der 10-jährige Theodor von der
evangelischen Grundschule.
Was Kinder in ihrem Lebensumfeld stört und
was dort anders sein sollte, wie wichtig ihnen
ihr Recht auf Privatsphäre und Mitbestimmung
ist und wie man gemeinsam einen „Sumpf der
Ungerechtigkeit“ überqueren kann – all das
und vieles mehr konnten die Gäste erfahren.
Viele Eltern nutzten die Möglichkeit, mit dem

x-mal anders, x-mal gleich
Zum Internationalen Tag der Kinderrechte feiern Schwedter Grundschulen

Vor allem in Kleingruppen werden das eigene Selbstbewusstsein und der vorurteilsfreie Um-
gang miteinander gestärkt.

Projektteam ins Gespräch zu kommen und sich
über den weiteren Verlauf des Projektes zu
informieren. „Ich bin beeindruckt, auf welchen
Wegen, Kinder Demokratie erleben können“,
meint Karin Hildebrandt, Kinder- und Jugend-
beauftragte der Stadt Schwedt. Sie setzt sich
seit vielen Jahren für Kinderrechte und mehr
Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen
in Schwedt ein.

Noch bis Mitte Dezember können sich die
Schülerinnen und Schüler im Rahmen der
Projekttage mit ihren Rechten auseinander-

setzen und eigene Ideen dazu entwickeln. Im
neuen Jahr werden daran anknüpfende Ange-
bote mit außerschulischen Projektpartnern in
Schwedt stattfinden.

Das Projekt wird gefördert von Aktion Mensch
e. V., Lindenstiftung für vorschulische Erziehung,
Stiftung großes Waisenhaus zu Potsdam und
dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Brandenburg.

Katja Neels
Bürgerstiftung Barnim-Uckermark

Stadtbibliothek Schwedt
Die Stadtbibliothek und die Zweigbibliothek
in der Felchower Straße haben vom 23. De-
zember 2013 und bis 01. Januar 2014 geschlos-
sen.
Erster Ausleihtag im neuen Jahr ist somit der
02. Januar 2014.

Stadtmuseum Schwedt
Das Schwedter Stadtmuseum bleibt am 24. und
31. Dezember 2013 sowie 01. Januar 2014
geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
und am 29. Dezember 2013 ist es jeweils von
14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Am 27. Dezem-
ber 2013 können die Ausstellungsräume in der
Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Öffnungszeiten der Kultur- und Freizeiteinrichtungen zum Fest
Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM
Das AquariUM hat am 24. und 31. Dezember
2013 von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Am 1.
und 2. Weihnachtsfeiertag sind das Spaß- und
Sportbad, die Saunalandschaft und der Bad-
minton-Bereich regulär von 10:00 bis 22:00
Uhr offen.
Die beiden Fitness-Bereiche öffnen von 10:00
bis 18:00 Uhr.

An Neujahr bleibt das Freizeit- und Erlebnis-
bad AquariUM geschlossen.

FilmforUM Schwedt
Das Kino zeigt täglich sein aktuelles Programm
und öffnet 30 min vor Beginn der ersten Vor-
stellung.

 An Heiligabend und Silvester wird es allerdings
nur eine Vormittagsvorstellung um 10:00 Uhr
geben.

Technische Werke Schwedt
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Der Tourismus-
verein National-
park Unteres Oder-
tal e. V. hat in Zu-
sammenarbeit mit
der Aktions-
gemeinschaft City
Schwedt e. V. einen
Flyer zu den Veran-
staltungen in der
Advents- und Weih-
nachtszeit herausgegeben. Angefangen von
den vielen vorweihnachtlichen Märkten, über
Aufführungen des Theaters Stolperdraht bis zu
den Konzerten in den beiden Kirchen reicht
die Bandbreite der Veranstaltungen. Mit die-
sem Flyer erhält man einen guten Überblick,
was in den letzten Wochen des Jahres in der
Innenstadt los ist. Der Flyer liegt an vielen Stel-
len aus, u. a. in den Geschäften der Vierraden-
er Straße und in der Tourist-Information.

Weitere Broschüren befinden sich auf dem Weg
in die Druckerei, u. a. eine Broschüre zu Ange-
boten, die man in der Gruppe erleben kann.
Des Weiteren soll Ende Januar 2014 der neue
Interauftritt des Vereins mit verbesserter
Benutzerfreundlichkeit an den Start gehen. In
der Tourist-Information sind Postkarten und
Magnete mit dem neuen Ortseingangsschild
erhältlich, z. B. für einen ausgefallenen
Weihnachtsgruß oder ein kleines Mitbringsel.

Die Mitglieder des Tourismusvereins haben in
der Vorstandswahl den amtierenden Vorstand
bestätigt und den Einsparungskurs für 2014
gebilligt, der auslaufende Förderprojekte be-
inhaltet.

Tourismusverein
Nationalpark Unteres Odertal e. V.

Aktuelles
vom Tourismusverein
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Der Bundesgerichtshof (BGH) ist der
oberste Gerichtshof der Bundesrepublik
Deutschland für Zivil- und Strafsachen
und damit höchste Instanz der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit. Der BGH mit sei-
nem Sitz in Karlsruhe
dient vor allem der Siche-
rung der Rechtseinheit
durch Klärung von grund-
sätzlichen Rechtsfragen
und hat die Fortbildung
des Rechts zur Aufgabe.
Deshalb ist der BGH zu-
ständig für Revisionen.
Der BGH prüft die rechtli-
che Beurteilung eines
Falls durch das Instanzge-
richt. Deshalb finden beim
BGH keine Beweisauf-
nahmen statt. Ausnahmen gibt es bei Pa-
tentsachen sowie bei verfahrensfehler-
haft getroffenen tatsächlichen Feststel-
lungen der Vorinstanzen.
Damit  ist  der  BGH  neben  dem   Bun-
dessozialgericht,  dem   Bundesverwal-
tungsgericht,  dem Bundesarbeitsgericht
und dem Bundesfinanzhof eine der fünf
obersten Gerichtshöfe des Bundes.
Nicht zu verwechseln ist der BGH mit
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG).
Die Entscheidungen des BVerfG binden
die Verfassungsorgane des Bundes und
der Länder sowie alle Gerichte und Be-
hörden. Diese  Bindungswirkung  betrifft
jedoch nur die  Parteien  des  Rechts-
streits, ist  aber eine Richtschnur für un-
tergeordnete Gerichte. Das BVerfG kann
auch Entscheidungen treffen, die Geset-
zeskraft haben und damit für uns alle
gelten.
Das sind solche Verfahren, in denen fest-
gestellt wird, ob ein Gesetz mit der Ver-
fassung vereinbar ist. Allgemein  bekannt
ist z.  B.  ein  Urteil,  das sich mit dem
Grundrecht auf Gewährung  der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechni-
scher Systeme befasst (Urteil vom
27.02.2008, Az.1 BvR 370/07). In diesem
Urteil erklärt das Bundesverfassungsge-
richt zur Onlinedurchsuchung Vorschrif-
ten im Verfassungsschutzgesetz von
Nordrhein-Westfalen für nichtig. Es ver-
langt einen Richtervorbehalt und Vor-
kehrungen zum Schutz des Kernberei-
ches privater Lebensgestaltung und be-
schränkt den Einsatz auf Fälle, in denen

Wo finde ich mein Recht?
Das Gerichtssystem der Bundesrepublik Deutschland wird vorgestellt

tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten
Gefahr für ein überragend wichtiges
Rechtsgut vorliegen.
Bekannt ist auch die Klarstellung des Bun-
desverfassungsgerichtes zum Lebenspart-

nerschaftsgesetz, in dem
ausdrücklich die Gleichbe-
rechtigung von Homosexu-
ellen, dem besonderen
staatlichen Schutz von Ehe
und Familie nicht wider-
spricht. In einem  Urteil vom
Februar 2013  hat sich das
Bundesverfassungsgericht
wieder mit der Ungleichbe-
handlung von eingetrage-
nen Lebenspartnerschaften
und Ehe beschäftigt, indem
es erklärt, dass die Nichtzu-

lassung der succ. Adoptionen angenomme-
ner Kinder eingetragener Lebenspartner
durch den anderen Lebenspartner sowohl
die betroffenen Kinder als auch den betrof-
fenen Lebenspartner in ihrem Recht auf
Gleichbehandlung verletzt.
Sicher hat das Bundesverfassungsgericht
viele Entscheidungen getroffen, die in der
Öffentlichkeit nicht so stark diskutiert wer-
den, wie die zuvor genannte Entscheidung
oder die Entscheidung zum „Kopftuchver-
bot“. Wichtige Entscheidungen zur Mei-
nungs- und Pressefreiheit, zu Demonstrati-
ons- und Versammlungsfreiheit sowie zur
Religionsfreiheit sind im kollektiven Ge-
dächtnis der Bevölkerung nicht so veran-
kert. Zurück zum BGH.
Die vorinstanzlichen Gerichte sind nicht an
die Rechtsprechung des BGH gebunden.

Erinnern wir uns an das Urteil des BGH zu
den Gaspreisen. Dort haben viele Bürger
geglaubt, sie können das Urteil dem Gas-
versorger   vorlegen und der Versorgungs-
vertrag würde zu ihren Gunsten geändert.
Dem ist also nicht so.
Diese Gerichtsurteile gelten nur zwischen
den am Rechtsstreit teilnehmenden Partei-
en. Nach dem Grundgesetz sind Richter un-
abhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen, nicht jedoch der Rechtsprechung an-
derer Gerichte.
Im Interesse einer einheitlichen Rechtspre-
chung wird aber den Urteilen höherer In-
stanzen gefolgt. Das folgt aus dem rechts-
staatlichen Prinzip der Rechtssicherheit, die
für die Bürger in erster Linie Vertrauens-
schutz bedeutet.
Wenn es aber so etwas wie eine Bin-
dungswirkung geben würde, würde es kei-
ne Fortentwicklung des Rechtes geben. So
kann sich also auch ein Richter des Amts-
gerichtes über die BGH-Rechtsprechung
hinwegsetzen.
In der Fortentwicklung des Rechts kann es
also zu Änderungen von gefestigter Recht-
sprechung kommen.
Bis 2010 konnten Schenkungen von Eltern
an ihre verheirateten Schwiegerkinder
nicht zurückgefordert werden.
Mit einem Urteil vom 03.02.2010 (Az. XII
ZR 189/06) hat der BGH entschieden, dass
Schwiegereltern nach der Ehescheidung
die während der Ehezeit an das Schwie-
gerkind gezahlten Geldbeträge zurückver-
langen können, weil die Geschäftsgrundla-
ge der Schenkung, nämlich die Lebensge-
meinschaft zwischen Tochter und Schwie-

gersohn nach dem Scheitern der Ehe
nicht mehr bestehe.
Man kann sich neben der Berufung auf
BGH-Urteile selbstverständlich auf die
Rechtsprechung des OLG des Bundes-
landes beziehen, in dem sich das zur Ent-
scheidung aufgerufene Amts- oder Land-
gericht befindet. Das Amts- oder Landge-
richt wird sich an die obergerichtliche
Rechtsprechung überwiegend halten, da
es seine Urteil nicht aufgehoben wissen
will.
Jedes Bundesland verfügt über ein OLG.
Das OLG des Bundeslandes Branden-
burg hat seinen Sitz in Brandenburg an
der Havel. Jedes Bundesland ist unter-
teilt in Landgerichtsbezirke.
In Brandenburg befinden sich die Land-
gerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder),
Neuruppin und Potsdam.
In jedem Amtsgericht ist ein Grundbuch-
amt etabliert. Die Anschriften der Grund-
buchämter sind mit den Anschriften der
Amtsgericht überwiegend identisch, so-
weit Ausnahmen vorliegen, können die
Anschriften beim Amtsgericht auch er-
fragt werden oder auf der Internetseite
des Ministeriums der Justiz des Landes
Brandenburg unter dem Begriff „ordent-
liche Gerichtsbarkeit“ abgerufen werden.
Wegen der richtungsweisenden Bedeu-
tung der höchstrichterlichen Entschei-
dungen hat sich ein Rechtsanwalt bei
der Wahrnehmung eines Mandates
grundsätzlich an dieser Rechtsprechung
auszurichten, da er in der Regel auf ihren
Fortbestand vertrauen darf. Deshalb wird
der Anwalt eine Klage in der Regel nicht
erheben, die der gefestigten Rechtspre-
chung entgegensteht, ohne den Man-
danten auf die entsprechenden Risiken
hinzuweisen.
Letztlich ist aber die Ansicht der Richter
in der letzten Instanz entscheidend. Die-
se Urteile können nicht mehr mit Rechts-
mitteln angegriffen werden.

Dagmar Hopp
Rechtsanwältin
Bahnhofstraße 1
16303 Schwedt
Tel. 03332/512345
Fax 03332/512344
E-Mail: RAin.Hopp@swschwedt.de
www.rechtsanwaltskanzlei-dagmar-
hopp.de

– Anzeige –
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Den passenden Christbaum zu finden, ist
eine Kunst für sich: Er soll gerade gewach-
sen sein, dichte Zweige haben und sattes
Grün zeigen. Kommen noch besondere
Wünsche wie eine bestimmte Größe hinzu,
ist das Angebot beim Händler um die Ecke
oft beschränkt. Wer im Forst selbst Hand
anlegt, hat mehr Auswahl – und beschert
der ganzen Familie ein stimmungsvolles Er-
lebnis.

Beratung inklusive

Einfach auf eigene Faust in den Wald ge-
hen und eine Tanne absägen, das geht
allerdings nicht. In der Vorweihnachtszeit la-
den aber zahlreiche Förstereien, Waldschu-
len und Forstbesitzer dazu ein, sich vor Ort
den eigenen Baum auszusuchen. Oft ver-
gibt auch das zuständige Forstamt Termine.
Dann kann die ganze Familie zusammen los-
ziehen und ihren persönlichen Wunsch-
baum ins Auge fassen. Ist er gefunden, be-
rät der Fachmann, ob die Wahl tatsächlich
die richtige ist, damit der Baum über die
Weihnachtstage frisch und ohne übermäßi-
ges Nadeln im vollen Glanz erstrahlt.

Stimmungsvolles Familienerlebnis
Weihnachtsbaum frisch aus dem Wald

Er kennt die Eigenschaften der verschiede-
nen Arten. Außerdem hat er im Blick, wel-
che Bäume gefällt werden dürfen. Nicht nur
die Weihnachtsbaumkäufer, sondern auch
der Förster und sein Team profitieren von
der Auswahl direkt im Wald. Ihnen erspart
sie Arbeit bei der sogenannten Durchfors-
tung. Jedes Jahr müssen junge Bäume aus
dem Wald entnommen werden, damit sich
die Kulturen ungestört entwickeln können
und genug Platz sowie Licht haben.

Auf Sicherheit achten

Für Profis wie für Hobbywaldarbeiter geht
Sicherheit vor, passende Schutzkleidung ist
Pflicht. Dazu beraten die Fachhändler. Ist die
ganze Familie bei der Auswahl des Baums
im Wald mit dabei, muss bei der Sägearbeit
auf einen ausreichenden Sicherheitsab-
stand geachtet werden. Beim gemeinsa-
men Nachhausetragen können dann alle
wieder mithelfen.
Der Stolz auf den selbst gefällten Weih-
nachtsbaum verleiht den Festtagen einen
besonderen Glanz...
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1647 hat das englische Parlament offi-
ziell Weihnachten abgeschafft. Die
bekannte „Weihnachtsgeschichte“
von Charles Dickens leistete einen
wichtigen Anteil zur Wiederaufnahme
des Festes.

Nach Umfragen fällt nur einem Drittel
der Deutschen beim Stichwort „Weih-
nachten“ Kirchgang und der histori-
sche Ursprung des Festes, nämlich die
Geburt Christi, ein.
Die Mehrheit assoziiert mit dem Fest
eher Geschenke und Tannenbäume.

Der durchschnittliche deutsche Weih-
nachtsbaum ist 1,64 Meter groß, eine

Lustiges rund um Weihnachten
Nordmanntanne, mit ca. 180.000 Na-
deln.

In Polen wird traditionell an Heilig-
abend immer ein Tischgedeck mehr
aufgelegt als nötig.
Dieses Brauchtum soll an die Her-
bergssuche von Maria und Josef am
heiligen Abend erinnern. Hier soll kein
unerwarteter Gast, der anklopft, abge-
wiesen werden.

Das Hauptweihnachtsgeschäft be-
ginnt etwa Mitte November. Während
Frauen meist früher die Einkäufe erle-
digen, kauft jeder fünfte Mann seine
Geschenke erst am 23.12.
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Zutaten (Für 12 Personen)
250 g Butter, 125 g Zucker, 250 g Mehl,
1 Flasche Vanille-Aroma, 125 g Reis-
mehl, 100 g getrocknete Cranberrys,
4 Esslöffel Sahne, 1 Eigelb, Zucker (zum
Bestreuen), Mehl (für die Arbeitsfläche)

Zubereitung:
Den Backofen auf 180 °C Umluft vorhei-
zen. Die Butter mit dem Zucker in einer
Schüssel schaumig rühren. Gesiebtes
Mehl und Reismehl (gibt’s im Asialaden)
dazugeben und zu einem geschmeidi-
gen Teig verkneten.

Cranberry-Shortbread-Sterne
Zum Schluss die Cranberrys sehr klein ha-
cken, unterkneten und den Teig in Frisch-
haltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt
stellen.
Auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 6 bis
8 mm dick ausrollen und Sterne ausste-
chen. Sahne und Eigelb verquirlen, die
Plätzchen damit bestreichen und mit et-
was Zucker bestreuen. Anschließend auf
ein mit Backpapier belegtes Backblech le-
gen. Im Ofen 10 bis 15 Minuten lichtgelb
backen.
Aus dem Ofen und vorsichtig vom Blech
nehmen und auskühlen lassen.
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